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Laufende Nr. 4  Jahr 2011 
 
 
 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 
 

Über die öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Marktgemeinde Aschach an der Donau 
 
am 05.07.2011 Tagungsort: Sitzungssaal der Marktgemeinde Aschach/Donau 
 
 
Beginn: 19.00 Uhr      Ende: 20.35 Uhr 
 
 

Anwesende: 
 
Vorsitzender: 
Bürgermeister Ing. Knierzinger Friedrich (ÖVP) 
Österreichische Volkspartei (ÖVP) 
GVM Weichselbaumer Franz 
GRM Ing. Buchroithner Gerhard 
GRM Franz Paschinger 
GRM Kemmetmüller Andreas 
GRM Stadler Florian 
GRM Christian Schlagintweit 
GRM Johann Rechberger 
Ersatzmitglieder ÖVP 
GRM Kemmetmüller Andres für Hrn. Hude Georg 
GRM  Stadler Florian für Fr. Schwantner Rosemarie 
 
 
Sozialdemokratische Partei Österreichs (SPÖ) 
GVM Vizebgm. Achleitner Rudolf 
GVM Gredler Christine 
GRM Lucan Matthias 
GRM Alfred Schöppl 
GRM Renate Gerhold 
GRM Dietmar Groiss sen. 
GRM Ing. Peter Robert 
GRM Szücs Annemarie 
GRM Minixhofer Franz 
Ersatzmitglieder SPÖ 
GRM Ing. Peter Robert für Fr. Ramona Frandl 
GRM Szücs Annemarie für Hrn. Gillich Helmuth 
GRM Minixhofer Franz für Fr. Mack Gerlinde 
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Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) 
GVM Vizebgm. Ing. Erlinger Christian 
GRM Hosiner Herwig 
GRM Ulrike Greinöcker 
GRM Straßl Christian sen. 
GRM Wagner Thomas 
Ersatzmitglieder FPÖ 
GRM Straßl Christian sen. für Hrn. Mag. Haider Roman 
 
 
Die GRÜNEN 
GVM Dr. Judith Wassermair 
GRM Schnell Rosa 
GRM Wassermair Johannes 
Ersatzmitglieder der GRÜNEN 
GRM Wassermair Johannes für Hrn. Ettl Paul  
GRM Schnell Rosa für Fr. Bachmayer Beatrix 
 
Weiters anwesend: 
AL Karin Rathmayr 
VB I Anita Pröhl als Schriftführerin 
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E i n l a d u n g 
 
 
 

zur Gemeinderatssitzung am 
 

Dienstag, 5. Juli 2011, 19.00 Uhr 
 
im Sitzungssaal der Marktgemeinde Aschach/Donau. 
 
Tagesordnung 
 
1. Bau-, Raumplanungs-, Straßen- und Grundangelegenheiten 

1.1. Einleitung eines Änderungsverfahrens zum Flächenwidmungsplan der 
Marktgemeinde Aschach/Donau – Seveso-II-Ausweisung der Firma 
Agrana – Beratung und Beschlussfassung.   

1.2. Abtretung der Grundfläche rund um die Kirche – Grundteilungsplan und 
Vereinbarung – Beratung und Beschlussfassung.  

 
2. Haushaltsgebarung 

2.1. Prüfbericht der BH Eferding bezüglich Rechnungsabschluss 2010 – 
Kenntnisnahme.  

2.2. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 6. 6. 2011 – Kenntnisnahme. 
2.3. Nachtragsvoranschlag 2011 – Beratung und Beschlussfassung. 

 
3. Kindergarten und Schule 

3.1. Tarifordnung für die Kinderbetreuungseinrichtung – Beratung und 
Beschlussfassung.  

3.2. Einführung eines Kindergartenbusses – Abschluss eines Vertrages mit der 
Fa. Leidinger – Beratung und Beschlussfassung.  

 
4. Verordnungen und Verträge 

4.1. Erlassung einer neuen Tourismusabgabenordnung – Beratung und 
Beschlussfassung.  

 
5. Sitzungstermine für das 2. Halbjahr 2011. 
 
6. Bericht des Bürgermeisters 
 
7. Allfälliges 
 
8. Protokollgenehmigung 
 
Sollte ein Gemeinderatsmitglied am Tage der Sitzung verhindert sein, so wäre dies unter 
Angabe des Verhinderungsgrundes dem Bürgermeister mitzuteilen, damit dieser die 
sofortige Einberufung des Ersatzmitgliedes veranlassen kann. 
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Die Sitzung des Gemeinderates ist öffentlich. Dies wird mit dem Hinweis 

kundgemacht, dass die Einsichtnahme in die über diese Sitzung verfasste und durch 

die darauf folgende Gemeinderatssitzung genehmigte Verhandlungsschrift sowie die 

Herstellung von Abschriften während der Amtsstunden im Gemeindeamt jedermann 

erlaubt ist. 

 
Aschach/Donau, 24.6.2011    Der Bürgermeister: 
        Friedrich Knierzinger e.h.  
 
 
 
 
Fraktionssitzungen: 
GRÜNE: Montag, 27. 6.  2011, 19.00 Uhr im Gemeindeamt Aschach 
ÖVP: Dienstag, 28. 6.  2011, 18.30 Uhr im Gemeindeamt Aschach 
SPÖ: Donnerstag, 30. 6.  2011, 19.00 Uhr im Gemeindeamt  
FPÖ: Freitag, 1. 7. 2011, 17.00 Uhr im Gemeindeamt Aschach 
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Der Vorsitzende begrüßt alle anwesenden Gemeinderäte und Besucher zur heutigen 
Sitzung und stellt fest, dass die Tagesordnung zeitgerecht zugestellt wurde. 
 
Gegen die heutige Sitzung bestehen keine Einwände und der Gemeinderat ist 
beschlussfähig. 
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1.1. Einleitung eines Änderungsverfahrens zum Flächenwidmungsplan der 
Marktgemeinde Aschach/Donau – Seveso-II-Ausweisung der Firma 
Agrana – Beratung und Beschlussfassung.   

 
 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Aufgrund der Oö. Raumordnungsgesetz-Novelle 2005, LGBl. Nr. 115/2005, Art. II 
(4) sind Betriebe die unter die Seveso II-Richtlinie fallen und für die keine 
Widmung gemäß § 23 Abs. 4 Z. 3 („Seveso II-Widmung“) im 
Flächenwidmungsplan festgelegt ist, ersichtlich zu machen. Diese 
Ersichtlichmachung stellt eine Abbildung des Ist-Zustandes dar und legt den 
Bereich fest, im dem das Gefahrenpotential rund um den gegenständlichen 
Betrieb nicht mehr erhöht werden darf. Diese Erhöhung des Gefahrenpotentials 
umfasst z. B. den Bau oder die Erweiterung des Einkaufsmarktes (mit 
Geschäftsgebietwidmung) oder im Wohngebiet die Errichtung von Wohnhäusern 
bzw. den Ausbau im Hinblick auf Schaffung von neuem Wohnraum. Eine 
Erhöhung des Gefahrenpotentials seitens der auslösenden Firma ist ebenfalls 
nicht möglich, da hierzu die oben erwähnte Widmung notwendig wäre. 
Die Firma Agrana ist ein Betrieb der aufgrund verschiedener Faktoren in die 
Seveso II-Richtlinie fällt. Hauptgrund ist der Polypropylentank im südwestlichen 
Bereich des Firmengebietes. Da die Festlegung des Gefahrenbereichs im 
Flächenwidmungsplan aufgrund des Oö. ROG 1994 in das Aufgabengebiet der 
Gemeinde fällt, wurde der Ziviltechniker Dipl.-Ing. Dr. Anton Stumreich mit einem 
Gutachten sowie der Errechnung eines Gefahrenbereiches nach 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten beauftragt. Dieses Gutachten sowie die 
Darstellung des Gefahrenbereiches liegen dem Amtsvortrag bei. Es ist gelungen 
die nördliche Grenze des betroffenen Gebietes mit der Linie der Bahnhofstraße in 
Einklang zu bringen. Somit ist das Wohngebiet der „Bahnhofssiedlung“ von 
keinen Einschränkungen betroffen. Betroffen sind das Betriebsbaugebiet bzw. 
Mischbaugebiet nördlich  der Bahnlinie bis zur Bahnhofstraße ( Liegenschaften 
der Firma Arthofer Johann, Lagerhaus,   Unimarkt, Egle, Wach, Arthofer Gustav 
und ÖBB). Im südlichen Bereich wurde die Grenze an das Wasserschutzgebiet 
der Firma Agrana angepasst. Hier ist nur Grünland betroffen. Ebenso betroffen 
sind die Liegenschaften Dreihann östlich des Werksgeländes. Im Zuge des auf 
die Einleitung folgenden Stellungnahmeverfahrens haben alle Betroffenen die 
Möglichkeit ev.  Einwände darzulegen. Mit den entsprechenden Abteilungen des 
Amtes der Oö. Landesregierung (Abteilung Raumordnung sowie Seveso-
Beauftragter Dr. Schiefer) wurde die Abstandsausweisung bereits abgestimmt. 

 
Beratung: 
Hr. Weichselbaumer: Er erläutert nochmals genauer den vorliegenden Punkt.  
Fr. Dr. Wassermair: Der Tank wurde ja erweitert und sie möchte wissen, ob dies 
bereits berücksichtigt wurde. 
Hr. Weichselbaumer: Nein. Es geht hier überhaupt nicht um eine Erweiterung. 
Dies ist eine reine Bestandsaufnahme, die bereits im Jahr 2005 gemacht hätte 
werden müssen. Durch die Raumordnungsnovelle wurde die Frist auf 2010 
erstreckt. Er möchte jedoch dazu sagen, dass Aschach nicht die letzte Gemeinde 
war. Alles was in der Erweiterung drinnen ist, ist nicht Angelegenheit der 
Gemeinde, sofern es nicht bauliche Veränderungen gibt.  
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Fr. Dr. Wassermair: Sie ist einverstanden, dass dies so eingeleitet wird. Sie hätte 
nur wieder die Bitte, es ist zwar die Agrana ein Schwelle I Betrieb und ist nicht 
verpflichtet für Öffentlichkeitsarbeit oder für ein öffentliches Sicherheitskonzept, 
aber trotzdem wäre es beruhigend, wenn man wüsste, wie sich die Bevölkerung 
bei einem Notfall zu verhalten hat. Die Linienziehung, dass die 
Ausbreitungsradien genau bei der Bundesstraße aufhören, ist geschickt, aber im 
Notfall wird es dort nicht bremsen. Vielleicht kann man an die Agrana herantreten, 
um gemeinsam einen Katastrophenschutzplan zu erstellen. Hr. Dr. Wassermair 
wäre auch gerne bereit dabei mitzumachen. Keine Panikmache, aber damit wir 
zumindest wissen, wie man sich im Notfall zu verhalten hat. 
Hr. Weichselbaumer: Im Herbst ist  das gesamte Brandschutz-  und 
Sicherheitskonzept seitens der Agrana überarbeitet worden. Man muss mit der 
Agrana nochmals ein Gespräch führen, da Hr. Raican es auch für sinnvoll hält, 
wenn mehr Informationen an die Bevölkerung gegeben werden. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der Gemeinderat möge die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des 
Flächenwidmungsplanes anhand der vorliegenden Unterlagen beschließen. 

 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird vom Gemeinderat mit einem Handzeichen einstimmig 
angenommen. 
 
 
 
ENDE TOP 1.1. 
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1.2. Abtretung der Grundfläche rund um die Kirche – Grundteilungsplan und 

Vereinbarung – Beratung und Beschlussfassung.  
 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Aufgrund des Beschlusses aus der Gemeinderatssitzung vom 4. April 2011 wurde 
die entsprechende Grundfläche rund um die Kirche vom Vermessungsbüro Bauer 
neu vermessen. Der entsprechende Teilungsplan liegt nun vor und soll laut § 15 
des Liegenschaftsteilungsgesetzes durchgeführt werden. Zu dieser Durchführung 
ist eine Vereinbarung zwischen den beiden Parteien notwendig. Ein 
entsprechender Entwurf dieser Vereinbarung liegt bei.   

 
Beratung: 
Hr. Weichselbaumer: Es handelt sich nur mehr um die formale Durchführung des 
Beschlusses der letzten Sitzung.  
Hr. Herwig Hosiner: Warum ist das Datum vom April 2011 und nicht von damals 
aus dem Jahr 1970 verwendet worden. 
Hr. Weichselbaumer: Es haben sich in der Zwischenzeit die Bezugspunkte 
bezüglich der Vermessung geändert und auch verschiedene andere Sachen. 
Sonst hätte man den alten Beschluss nehmen können. 
 
Dies ist kein neu eingebrachter Antrag. Dieser Beschluss muss wegen der 
damaligen nicht Durchführung des rechtskräftigen Beschlusses nochmals vom 
Gemeinderat bestätigt werden. 
 
 
Anträge des Vorsitzenden: 
 
Der Gemeinderat möge die Abtretung anhand des vorliegenden Teilungsplanes 
sowie die dazugehörige Vereinbarung beschließen. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
ENDE TOP 1.2. 
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 V E R E I N B A R U N G 
Im Rahmen des § 15 LiegTeilG 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zwischen---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
a.) Marktgemeinde Aschach/Donau – Öffentliches Gut, Abelstraße 44, 4082 
Aschach/Donau, vertreten durch Bürgermeister Ing. Friedrich Knierzinger, geboren 
am 3. Januar 1964 in Grieskirchen, wohnhaft Abelstraße 7, 4082 Aschach a. d. 
Donau (im Folgenden kurz Grundeigentümer) und----------------------------------------------- 
b.) der Römisch-Katholischen Pfarre Aschach an der Donau, Pfarrgasse 1, 4082 
Aschach an der Donau, Pfarrgasse 1, 4082 Aschach an der Donau vertreten durch 
Pfarrassistent Mag. Alois Aichinger, geboren am 31. Dezember 1955 in Hartkirchen, 
wohnhaft Pflegerstraße 1, 4081 Hartkirchen (im Folgenden kurz Pfarre Aschach), ----
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
wie folgt:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Erstens: Der Grundeigentümer tritt ab und übergibt die im beiliegenden Teilungsplan 
gekennzeichnete Teilfläche 1 der Grundparzelle Nr. 1257/14 EZ 905 KG 45003 
Aschach a. d. Donau an die Pfarre Aschach, die die genannte Teilfläche übernimmt, 
samt allem was mit dieser Grundstücksfläche erd-, mauer-, niet- oder nagelfest 
verbunden ist oder sonst ein tatsächliches oder rechtliches Zubehör zu denselben 
bildet sowie mit allen Rechten und Pflichten, mit welchen die abtretende Partei das 
Vertragsobjekt bisher besessen und benützt hat oder zu besitzen und zu benützen 
berechtigt war.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Die Abtretung erfolgt unentgeltlich. Eine Entschädigung wurde weder begehrt noch 
geleistet.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zweitens: Die Übergabe beziehungsweise Übernahme der gegenständlichen 
Objekte erfolgt mit Durchführung gem. § 15 LiegTeilG, sodass ab diesem Zeitpunkt 
angefangen Gefahr und Zufall sowie Last und Vorteil von der abtretenden Partei auf 
die übernehmende Partei übergehen.--------------------------------------------------------------- 
Drittens: Die Pfarre Aschach verpflichtet sich hiermit sämtliche aus diesem 
Grundtausch erwachsenden Kosten zu übernehmen--------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Viertens: Die Vereinbarung wird in zwei Ausfertigungen errichtet, von denen jedem 
Vertragsteil eine zusteht---------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aschach a. d. Donau, am _____________________ 
 
 

…………………………………  …………………………………… 
        Mag. Alois Aichinger   (Bgm. Ing. Friedrich Knierzinger) 
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2. Haushaltsgebarung 
2.1. Prüfbericht der BH Eferding bezüglich Rechnungsabschluss 2010 – 

Kenntnisnahme 
 

Bericht des Vorsitzenden: 
 
Seitens der Bezirkshauptmannschaft Eferding wurde der Rechnungsabschluss 2010 
geprüft. Der Bericht wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht. 
 
Lt. Auskunft des BZ-Bearbeiters werden BZ-Mittel in der Höhe von € 179.000,-- zum 
Ausgleich des ordentlichen Haushalts seitens der Landesregierung zur Verfügung 
gestellt.  
 
Fr. Schnell: Es waren einige Beanstandungen wie der Abgang bei Essen auf Rädern 
und diverse andere Sachen und sie wollte fragen, ob diese behoben wurden oder 
werden. 
AL Rathmayr: Diese Sachen sind in Arbeit. 
Fr. Gredler: Zu Essen auf Rädern möchte sie sagen, dass sich der Abgang durch 
den Ankauf von Geschirr ergeben hat.  Es wird in der nächsten 
Sozialausschusssitzung über eine Erhöhung des Essenspreises gesprochen. 
Hr. Weichselbaumer: Es wurde auch von der ÖVP Fraktion alles angeschaut. Es 
waren ein paar Sachen im Prüfbericht, die er nicht ganz verstehen kann.  
Er bringt dann einige Details zur Kenntnis. 
 
Es entsteht noch eine kurze Diskussion. 
 
Der Prüfbericht wird vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
ENDE TOP 2.1. 
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2.2. Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 6. 6. 2011 – 
Kenntnisnahme 
 

Bericht des Vorsitzenden: 
 
Der Prüfungsausschuss hat am 6. Juni 2011 die letzte Sitzung abgehalten. 
Der Bericht wird dem Gemeinderat vollinhaltlich zur Kenntnis gebracht.  
 

Bericht 
 
über die Sitzung des örtlichen Prüfungsausschusses am 06.06.2011 um 19:00 Uhr 
am Gemeindeamt Aschach an der Donau 
 
Anwesende: 
Ulrike Greinöcker, Obfrau, Paul Ettl, Johann Rechberger, Alfred Schöppl, sowie 
Irmtraud Dieplinger-Groiss als Schriftführerin.  
 
Die Obfrau begrüßt alle Erschienen und eröffnet die Sitzung um 19:00 Uhr. 

 

Tagesordnungspunkt 1:  AVZ 

 

Bei der Durchsicht der vorgelegten Unterlagen weist der Prüfungsausschuss 

darauf hin, dass die unter 6.1  geforderte Tarifordnung für jedes Kalenderjahr 

nicht vorliegt, sondern die Tarifordnung vom Jahr 2005 als aktuelle definiert 

wird. In der Tarifordnung von 2005 steht geschrieben, dass diese nur bis 

31.12.2005 Gültigkeit hat. Von Seiten des Prüfungsausschusses wird daher um 

den Beschluss einer aktuellen Tarifordnung mit nachstehenden Änderungen 

ersucht. 
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Bei den Tagestarifen für Ortsansässige und Nicht-Ortsansässige muss die 

Formulierung „pro Tag“ eingefügt werden. 

Der Prüfungsausschuss stellt fest, dass der Pächter € 1.898.38 für die 

Betriebskostenabrechnung 2010 schuldig ist und weist den GR darauf hin, dass 

im Pachtvertrag unter „Vertragsdauer“ (S 3) festgehalten ist, dass eine 

sofortige Vertragsauflösung möglich ist nach eingetretener Fälligkeit der 

Leistungsverpflichtung und schriftlicher Einmahnung sowie Setzung einer 14-

tägigen Nachfrist, wenn seitens des Pächters nach Ablauf dieser Nachfrist 

nicht entsprochen worden ist. Der Prüfungsausschuss weist darauf hin, dass im 

Falle eines Zahlungsverzuges der Pächter bei eingetretener Fälligkeit 

Verzugszinsen in Höhe von 12% p.a. zu ersetzen hat. Der Prüfungsausschuss 

möchte daher, dass bei der Mahnung der offenen Forderung die Verzugszinsen 

berechnet werden.  

Der Prüfungsausschuss macht dem Gemeinderat den Vorschlag, dass von Seiten 

der Verpächterin Einsicht in die Geschäftsaufzeichnungen des Pächters 

genommen wird, um feststellen zu können, ob mit Recht die niedrige Pacht 

weiterhin verrechnet wird, oder ob eine Erhöhung möglich ist. 

Zum Abschluss teilt die Schriftführerin mit, dass der Pächter bis jetzt die 

Pacht sowie die Betriebskosten-Akontozahlungen immer pünktlich bezahlt hat.  



 
Seite  

27

Der Prüfungsausschuss weist darauf hin, dass nach Erstellung einer 

Jahresabrechnung die Betriebskosten-Akontozahlungen angepasst werden 

müssen. 

 

Tagesordnungspunkt 2: Allfälliges 

Der Prüfungsausschuss wird bei der nächsten Sitzung die Heiz- und 

Stromkosten des Schopperplatzareals von 2009 und 2010 prüfen und ersucht 

die Gemeindeverwaltung, dass bis zur nächsten Prüfungsausschusssitzung auch 

eine genaue Abrechnung des Ölverbrauchs vorliegt. 

 

 

Die Obfrau schließt die Sitzung um 20:15. 

 

F.d.R.d.A.: 

 

Unterschriften der am 06.06.2011 anwesenden Personen:  

 

 

 

Vorstehender Prüfungsbericht wurde vom Bürgermeister im Sinne des § 91 Abs. 4 der OÖ Gemeindeordnung 1990 
zur Kenntnis genommen. 

 

 

Der Bürgermeister: 
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Der Prüfungsbericht wurde dem Gemeinderat der Marktgemeinde Aschach in der Sitzung am ………….. vollinhaltlich 
zur Kenntnis gebracht. 

Der Prüfbericht wird von der Obfrau des Prüfungsausschusses vollinhaltlich verlesen. 
 
Fr. Schnell: Sie hätte eine Frage an die Amtsleitung. Wurde einmal Einsicht 
genommen in die Geschäftsaufzeichnungen des AVZ-Pächters? 
AL Rathmayr: Nein 
Fr. Schnell: Es stand einmal im Prüfbericht, dass dies geschehen soll, damit man 
weiß, wie das AVZ wirtschaftlich dasteht.  
AL Rathmayr: Weil darüber gesprochen wurde, dass mit dem Pächter sowieso ein 
Gespräch geführt werden soll. 
Fr. Dr. Wassermair: Bei der nächsten Prüfungsausschusssitzung sollen die Heiz- und 
Stromkosten der letzten Jahre, die im Strombauleitungsareal angefallen sind geprüft 
werden. Es sollen aber auch die Heizkosten 2011 mit einbezogen werden.   
Sie findet auch, dass man für Prüfungen mehr zusammenkommen lassen soll, damit 
sich die Sitzungen des Prüfungsausschusses mehr rentieren. 
Fr. Schnell: Es wäre gut wenn Sachen wie Straßen und Kanal geprüft werden und 
nicht Kleinigkeiten, wo es teilweise um wenig Geld geht. 
Fr. Greinöcker: Fr. Schnell war bei der Amtsleitung und hat um eine Prüfung des 
Kanals am Sommerberg gebeten. Sie konnte jedoch nichts ausschreiben, da keiner 
genau wusste, was eigentlich geprüft werden soll. 
AL Rathmayr: Sie bittet, dass in Zukunft die Kontakte bezüglich Sitzungen oder 
Prüfungen direkt mit der Obfrau des Prüfungsausschusses gemacht werden, denn 
dies ist nicht die Aufgabe der Verwaltung. 
 
Es entsteht hierüber noch eine Diskussion. 
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2.3. Nachtragsvoranschlag 2011 – Beratung und Beschlussfassung. 

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Aufgrund der steigenden Ertragsanteile und einiger nicht vorhersehbarer 
Ausgaben wurde seitens der Buchhaltung ein Nachtragsvoranschlag 
angefertigt.  
Die wesentlichsten Abweichungen zum Voranschlag sind auf den Seiten, 123, 
124, 125 und 126 aufgeführt.  
 
Zu bemerken ist, dass der Nachtragsvoranschlag einen Überschuss von  
€ 5.100,-- aufweist. 
 
Beratung: 
Fr. Schnell: Lt. Gesetz muss der Nachtragsvoranschlag genauso aussehen wie 
der normale Voranschlag. Das Wichtigste, was die Grünen bereits bei der 
Sitzung am 4.4.2011 verlangt haben, ist ein adaptierter Mittelfristiger 
Finanzplan. Es fehlen einige Unterlagen wie der Querschnitt und der neue 
Schuldennachweis, nachdem bei dem letzten € 696.000,- gefehlt haben. Beim 
Personal gab es auch Veränderungen. 
Die Grünen werden diesem Punkt daher nicht zustimmen. 
AL Rathmayr: Der Nachtragsvoranschlag hat nicht so auszusehen wie der 
Voranschlag und das wurde auch bereits mehrmals mitgeteilt. Die ganzen 
Sammelnachweise müssen nicht dabei sein und darüber wurde sicher bei Hrn. 
Wenzl Erkundigungen eingeholt.  
Fr. Schnell: Ihrer Meinung nach muss es dabei sein. 
AL Rathmayr: Laut Gesetz muss es nicht dabei sein.  
Fr. Dr. Wassermair: Es würde aber niemandem ein Stein aus der Krone fallen, 
wenn man zumindest den Querschnitt hineingibt, damit sich ein 
Gemeindemandatar ein Bild machen könnte. 
AL Rathmayr: Sie kann dies jederzeit bei der Gemeinde einfordern, aber es 
stand noch nie in einem Prüfbericht, das dies gefehlt habe.  
Fr. Dr. Wassermair: Sie wird sich dazu die Meinung vom Land einholen. 
Hr. Weichselbaumer: Die ÖVP hat sich auf die Richtigkeit verlassen und sieht 
es auch nicht so tragisch, da der Nachtragsvoranschlag aus einem bestimmten 
Grund gemacht wurde, eben deshalb, da sich unter anderem die Ertragsanteile 
geändert haben. Für die ÖVP ist wichtig, dass der Nachtragsvoranschlag 
gemacht wurde. Der Überschuss ist nicht unbedingt ein Grund zur Freude, denn 
bis Herbst kann sich wieder einiges ändern. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der vorliegende Nachtragsvoranschlag 2011 möge beschlossen werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Die Grün Fraktion enthält sich der Stimme. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
ENDE TOP 2.3. 
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3.1. Tarifordnung für die Kinderbetreuungseinrichtung – Beratung und 
Beschlussfassung 
 
Bericht des Vorsitzenden: 

 
Trotz Gratiskindergarten muss eine Tarifordnung erstellt werden, da der Besuch 
des Kindergartens für Kinder vor dem vollendeten 30. Lebensmonat, ab dem 
Schuleintritt sowie für Kinder, die keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich haben, 
kostenpflichtig ist. Von der OÖ Landesregierung wurde ein Muster für eine solche 
Verordnung zu Verfügung gestellt. Die Mitglieder des Schulausschusses 
überarbeiteten dieses Muster in der Sitzung vom 16.06.2011 und leiten hiermit 
dieses Muster an den Gemeinderat weiter. Seitens des Schulausschusses wird 
die Empfehlung an den Gemeinderat abgegeben, die vorliegende Tarifordnung zu 
beschließen. 
 
Beratung: 
Fr. Gerhold: Sie erläutert nochmals den vorliegenden Punkt. 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der vorliegende Tarifordnungsentwurf  möge genehmigt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: 
Der Antrag wird mit einem Handzeichen einstimmig angenommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 3.1. 
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Tarifordnung für die Kinderbetreuungseinrichtung 
Kindergarten der Marktgemeinde Aschach/Donau 

 
 

Präambel 
 
Der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung ist für Kinder 
- vor dem vollendeten 30. Lebensmonat, 
- ab dem Schuleintritt, 
- die über keinen Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügen, 
kostenpflichtig. 
 

§ 1 
Bewertung des Einkommens 

 
(1) Der von den Eltern für Leistungen der Kinderbetreuungseinrichtung zu erbringende 

Kostenbeitrag bemisst sich nach der Höhe des Familieneinkommens pro Monat. Das 
Familieneinkommen setzt sich aus allen Einkünften der im selben Haushalt mit dem 
betreffenden Kind lebenden Eltern im Sinn des § 2 Abs. 1 Z. 9 Oö. Kinderbetreuungs-
gesetz und deren Ehegattinnen und Ehegatten, Lebensgefährtinnen und Lebens-
gefährten oder eingetragenen Partnerinnen und Partnern und allfälligen Einkünften des 
Kindes (z.B. Waisenrente) zusammen. 
 

(2) Für die Berechnungen des Bruttoeinkommens gemäß § 2 Abs. 3 Oö. Elternbeitrags-
verordnung 2011sind die Einkünfte des vergangenen Kalenderjahres (z. B. bei 
Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit durch einen Jahreslohnzettel) lückenlos 
nachzuweisen. 
 

(3) Die gemäß § 2 der zitierten Verordnung ermittelte Berechnungsgrundlage bildet die 
Grundlage für die Berechung des Elternbeitrages für das jeweilige Arbeitsjahr. 
Veränderungen der Einkommenssituation während des Arbeitsjahres sind dem 
Rechtsträger bekannt zu geben und finden jeweils im darauf folgenden Monat 
Berücksichtigung. 
 

(4) Weisen die Eltern ihr Familieneinkommen nicht bis zum 31. Juli des laufenden Jahres 
nach, ist der Höchstbeitrag zu leisten. 

 
§ 2  

Elternbeitrag 
 
(1) Eltern oder Erziehungsberechtigte haben einen monatlichen Kostenbeitrag 

(Elternbeitrag) für ihr Kind 
- vor dem vollendeten 30. Lebensmonat bzw.  
- ab dem Schuleintritt bzw., 
- das über keine Hauptwohnsitz in Oberösterreich verfügt, 
zu leisten. 

 
(2) Mit dem Elternbeitrag sind alle Leistungen der Kinderbetreuungseinrichtung abgedeckt, 

ausgenommen 
- eine allenfalls verabreichte Verpflegung, 
- ein möglicher Kostenbeitrag für die Begleitperson beim Transport zur bzw. von der 

Kinderbetreuungseinrichtung und 
- angemessene Materialbeiträge (Werkbeiträge) oder Veranstaltungsbeiträge gemäß  

§ 12 Oö. Elternbeitragsverordnung 2011. 
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(3) Für den verpflichtenden Kindergartenbesuch gemäß § 3a Abs. 1 Oö. Kinderbetreuungs-
gesetz wird kein Elternbeitrag eingehoben. 

 
(4) Der Elternbeitrag wird für 11 geöffnete Monate berechnet und versteht sich inklusive 

Umsatzsteuer. 
 
(5) Der Elternbeitrag wird mittels Bankeinzug monatlich eingehoben. Für den Monat August 

entfällt der Elternbeitrag. 
 
(6) Der monatliche Elternbeitrag reduziert sich anteilsmäßig, wenn ein Kind den 

Kindergarten wegen Krankheit durch mindestens 2 Wochen während eines Monats nicht 
besuchen kann. Eine ärztliche Bestätigung ist vorzulegen. 

 
(7) Der Mindest- und der Höchstbeitrag sind indexgesichert, die Indexanpassung gemäß  

§ 7 Oö. Elternbeitragsverordnung 2011 erfolgt jeweils zu Beginn des neuen Arbeits-
jahres, erstmals zu Beginn des Arbeitsjahres 2012/2013. 

 
§ 3 

Mindestbeitrag 
 
(1) Der monatliche Mindestbeitrag beträgt: 

1. für Kinder unter drei Jahren 45 Euro und 
2. für Kinder über drei Jahren 38 Euro. 

 
(2) Der Mindestbeitrag gemäß § 4 Oö. Elternbeitragsverordnung 2011 kann auf Antrag aus 

besonders berücksichtigungswürdigen sozialen Gründen unterschritten oder gänzlich 
nachgesehen werden, wobei auf die Vermögens-, Einkommens- und 
Familienverhältnisse Bedacht zu nehmen ist. 

 
§ 4 

Höchstbeitrag 
 
Der monatliche Höchstbeitrag für Kinder unter drei Jahren, der maximal kostendeckend sein 
darf, beträgt für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden 160 Euro. 
Der monatliche Höchstbeitrag für Kinder über drei Jahren, der maximal kostendeckend sein 
darf, beträgt für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden bzw. maximal 25 
Wochenstunden bei Schulkindern 100 Euro. 
 

§ 5 
Geschwisterabschlag 

 
Besuchen mehrere Kinder einer Familie beitragspflichtig eine Kinderbetreuungseinrichtung, 
ist für das zweite Kind ein Abschlag von 25 % und für jedes weitere Kind in einer 
Kinderbetreuungseinrichtung ein Abschlag von 50 % festgesetzt. 
 

§ 6 
Berechnung des Elternbeitrages für Kinder unter 3 Jahren 

 
(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme einer Kinderbetreuungseinrichtung 

beträgt von der Berechnungsgrundlage für Kinder unter 3 Jahren 
1. 3,6 % für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden, maximal 160 Euro 

oder  
2. 4,8 % für darüber hinaus gehender Inanspruchnahme, maximal 213 Euro. 
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(2) Für den Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung an weniger als fünf Tagen wird ein 
Tarif für drei Tage festgesetzt, der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt oder zwei Tage 
festgesetzt, der 50 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt.1 

 
§ 7 

Berechnung des Elternbeitrages für Kinder über 3 Jahren 
 
(1) Der monatliche Elternbeitrag für die Inanspruchnahme einer Kinderbetreuungseinrichtung 

beträgt von der Berechnungsgrundlage für Kinder über 3 Jahren 
1. 3 % für die Betreuungszeit von maximal 30 Wochenstunden bzw. maximal 25 

Wochenstunden bei Schulkindern, maximal 100 Euro oder  
2. 4 % für darüber hinausgehender Inanspruchnahme, maximal 133 Euro. 
 

(2) Für den Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung für Schulkinder an weniger als fünf 
Tagen pro Woche wird ein Tarif für drei Tage festgesetzt der 70 % vom Fünf-Tages-Tarif 
beträgt oder zwei Tage festgesetzt, der 50 % vom Fünf-Tages-Tarif beträgt. 1 

 
§ 8 

Angemessener Kostenbeitrag bei nicht regelmäßigem Besuch 
 
(1) Erfolgt der beitragsfreie Besuch der Kinderbetreuungseinrichtung gemäß § 3 Abs. 3a Oö. 

Kinderbetreuungsgesetz ohne Rechtfertigungsgrund nicht regelmäßig entsprechend der 
Anmeldung, wird ein Kostenbeitrag in der Höhe von 100 Euro eingehoben. 
 

(2) Der Besuch einer Kinderbetreuungseinrichtung ist jedenfalls dann nicht regelmäßig, 
wenn die vereinbarte monatliche Besuchszeit um mehr als 20 % unterschritten wird. Ein 
Rechtfertigungsgrund für eine Unterschreitung der monatlichen Besuchszeit liegt 
jedenfalls vor bei 
1. Erkrankung des Kindes oder der Eltern, 
2. außergewöhnlichen Ereignissen (z.B. Naturkatastrophen, Todesfall in der Familie) 

oder 
3. urlaubsbedingter Abwesenheit von höchstens drei Wochen pro Arbeitsjahr. 

 
(3) Die Eltern haben die Leitung der Kinderbetreuungseinrichtung von jeder Verhinderung 

unverzüglich zu benachrichtigen. 
 

(4) Für den verpflichtenden Kindergartenbesuch gemäß § 3 a Abs. 1 Oö. Kinderbetreuungs-
gesetz darf kein Kostenbeitrag eingehoben werden. 
 

§ 9 
Materialbeiträge (Werkbeiträge) und Veranstaltungsbeiträge 

 
(1) Für Werkarbeiten werden Materialbeiträge (Werkbeiträge) in der Höhe von 5,00 Euro 

monatlich  eingehoben. 
 

(2) Für den Besuch von Veranstaltungen werden angemessene Veranstaltungsbeiträge 
frühestens 7 Tage vor der geplanten Veranstaltung eingehoben, wenn das Kind zum 
Besuch der Veranstaltung angemeldet ist. 

 
(3) Der Nachweis über die widmungsgemäße Verwendung der Materialbeiträge 

(Werkbeiträge) und Veranstaltungsbeiträge kann im Juli von den Eltern im Gemeindeamt 
eingesehen werden. 
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§ 10 

Sonstige Beiträge 
 
(1) Für die Mittagsverpflegung wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 2,50 Euro pro 

Essensportion verrechnet. 
 

(2) Für die Begleitpersonen beim Kindergartentransport wird ein monatlicher Kostenbeitrag 
vorgeschrieben. Die Höhe des Beitrages wird anteilsmäßig an die Benutzer  laut 
Anmeldung aufgeteilt, falls keine ehrenamtliche Begleitperson zur Verfügung gestellt 
wird. 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 
Diese Tarifordnung tritt mit 01.09.2011 in Kraft. 
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3.2.  Einführung eines Kindergartenbusses – Abschluss eines Vertrages 
mit der Fa. Leidinger – Beratung und Beschlussfassung.  

 
Bericht des Vorsitzenden: 
 

Auf Anregung des Elternvereines wurde Anfang Juni eine Bedarfserhebung 
bezüglich Kindergartenbus durchgeführt. Aufgrund dieser Bedarfserhebung 
benötigen 11  Kinder einen Kindergartenbus für das kommende Kindergartenjahr. 
Die Kosten für den Kindergartenbus werden zu 2/3 vom Land Oberösterreich 
gefördert, wenn die Distanz zwischen Wohnung und Kindergarten mindestens 
einen Kilometer beträgt. Für das Kindergartenjahr 2011/2012 soll somit Hin- und 
Rückfahrt von der Fa. Leidinger aus Stroheim übernommen werden. Die 
unbedingt erforderliche Begleitperson wird jedoch vom Land nicht gefördert. 
Seitens des Schulausschusses wird hier jedoch der Vorschlag gemacht, dass 
diese Begleitperson vom Elternverein zur Verfügung gestellt werden soll.  
 
 
Beratung: 
Fr. Schnell: Wieviel kostet dieser Bus ? 
AL Rathmayr: ca. 1.500,- für die Begleitperson und nochmals ca. 1.500,- für den 
Bus. 
Vizebgm. Ing. Erlinger: Es gibt ja schon eine Liste von Eltern, die sich bereit 
erklären, den Bus zu begleiten.  
Fr. Dr. Wassermair: Unter Punkt 3) steht, dass die Begleitperson von Hartkirchen 
zur Verfügung gestellt wird. Warum steht das in unserer Kindergartenordnung ? 
AL Rathmayr: Man wird wahrscheinlich für eine Hin- und Rückfahrt niemanden 
finden, der sich bereit erklärt auch gegen Entgelt dies zu machen. Und beim 
letzten Mal bestand eine Kooperation mit Hartkirchen. 
Fr. Dr. Wassermair: Wir zahlen dann ca. € 3.600,- für die Begleitperson ? 
AL Rathmayr: Nein, das sind die Gesamtkosten. 
Hr. Rechberger: Im Schulausschuss ist einhellig die Meinung vertreten worden, 
dass man dem nur dann zustimmt, wenn es gewährleistet ist, dass man eine 
Begleitperson gefunden hat. Falls die Gemeinde die Kosten nicht übernehmen 
kann und da es ein Wunsch des Elternvereines war, hat man dies wieder 
zurückgegeben und dort ersucht, ob es nicht irgendwelche Personen gäbe, die 
sich kostenlos zur Verfügung stellen, um den Bus zu begleiten. 
Hr. Weichselbaumer: Dem Vertrag mit der Fa. Leidinger kann man grundsätzlich 
zustimmen. Wenn keine Begleitperson vom Verein gestellt werden kann, dann 
wird der Vertrag der Fa. Leidinger bis dorthin noch nicht vorgelegt.  
Fr. Dr. Wassermair: Sie findet es eine Zumutung, dass man die Begleitperson 
dem Elternverein zuschiebt. Wenn, dann sollte man es eher von den Eltern 
verlangen. 
Vizebgm. Ing. Erlinger: Er möchte zu bedenken geben, dass beim 
Kindergartenbus eine andere Situation als bei einem Schulbus herrscht. Beim 
Kindergartenbus ist es nach wie vor so, dass die Eltern das Kind wie z.B. am 
Sommerberg, zum Bus bringen, dann gehen sie nach Hause und fahren zum 
Einkaufen in den Ort. Er versteht nunmehr nicht, warum die Allgemeinheit einen 
Bus fordert, wo er den Sinn dahinter nicht sieht. Man fördert hier nur die 
Bequemlichkeit. Beim Schulbus ist es etwas anderes, da die Kinder selbstständig 
zum Bus gehen können. 
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Hr. Minixhofer: Es muss sich auch um verlässliche Personen handeln. Es kann 
nicht jeder das Kind vom Bus abholen. 
Hr. Ing. Buchroithner: Vor ca. 5 Jahren gab es denselben Wunsch. Man führte 
einen Kindergartenbus ein und nach ganz kurzer Zeit wurde er wieder eingestellt, 
weil im Schnitt zuwenig Kinder mitgefahren sind. 
Man muss genau überlegen, wie sinnvoll es ist, wieder einen Bus einzuführen. 
 
Es entsteht hierüber noch eine längere Diskussion über die Kosten und die 
Sinnhaftigkeit. 
 
Vorsitzender: Der Antrag soll lauten, dass die Gemeinde bereit ist, ein Drittel dazu 
beizutragen. Zwei Drittel zahlt das Land für den Bus und die Begleitperson wird 
bezahlt oder ehrenamtlich vom Elternverein zur Verfügung gestellt. Die soll dem 
Elternverein mitgeteilt werden. 
 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Die Gemeinde ist bereit  ein Drittel zu den Kosten des Kindergartenbusses  
beizutragen. Zwei Drittel zahlt das Land für den Bus und die Begleitperson wird 
von den betroffenen Eltern bezahlt oder ehrenamtlich vom Elternverein zur 
Verfügung gestellt. Die soll dem Elternverein mitgeteilt werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Hr. Vizebgm. Ing. Erlinger, Fr. Greinöcker, Hr. Hosiner, Hr. Wagner und die 
gesamte Grün Fraktion enthalten sich der Stimme. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen für diesen Antrag. 
 
 
 
 
ENDE TOP 3.2. 
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V E R T R A G 
 
 
Die Gemeinde  A S C H A C H / D O N A U  vertreten durch die zeichnungsbefugten 
Organe der Gemeinde (im folgenden kurz Gemeinde genannt) einerseits und die  Firma 
Rudolf              L E I D I N G E R, 4074 Stroheim, Großstroheim 17, andererseits 
vereinbaren zur Durchführung des Transportes von Kindergartenkindern folgendes:  
 

1. 
 
Der Unternehmer verpflichtet sich, mit den von ihm betriebenen Omnibussen oder 
Personenkraftwagen (Kombinationskraftwagen) im Gelegenheitsverkehr die 
Kindergartenkindern des Kindergartens Aschach/Donau  im Rahmen des Einsatzplanes 
gemäß dem Vertragspunkt 2 unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Richtlinien der oö. 
Landesregierung für die Gewährung von Landesbeiträgen an Gemeinden zu den Kosten des 
Transportes von Kindergartenkindern zu befördern. 
Die Beförderungsleistung ist auf Grund der gültigen Konzession vom 25. Oktober 1977, Zl. 
VerkGe-844/5-1977, in der Zeit des geltenden Kindergartenjahres von  05. September 2011 
bis 31. Juli 2012 zu erbringen.  
 

2.  
 
Die Beförderung der Kindergartenkinder erfolgt nach dem zu Beginn des 
Kindergartenarbeitsjahres 2011/2012 einvernehmlich erstellten Einsatzplan unter 
genauer Angabe der Fahrtstrecke und der Halte-(Sammel)stellen. Eine Änderung des 
erstellten Einsatzplanes kann nach Bedarf (z.B. bei einer Änderung der 
Kindergartenbetriebszeiten, längerfristiger Verhinderung oder Abmeldung von 
Kindern vom Kindergartenbesuch) oder bei geänderten Fahrverhältnissen 
einvernehmlich erfolgen. Bei einer vorübergehenden kurzfristigen Verhinderung eines 
zu befördernden Kindes am Kindergartenbesuch erfolgt keine Änderung des 
Einsatzplanes. 
 
 

3.  
 
Für die Beförderung der Kinder werden eingesetzt: 1 Kraftfahrzeug mit 8 behördlich 
zugelassenen Sitzplätzen. Bei Ausfall dieses Kraftfahrzeuges kann ein anderes geeignetes 
Kraftfahrzeug eingesetzt werden. Der Kindergartenbus ist als solcher zu kennzeichnen. 
Die Begleitperson wird von der Gemeinde Hartkirchen zur Verfügung gestellt. 
 
 

4. 
 
Die Verpflichtung zur Beförderung der Kindergartenkinder besteht nur an 
Kindergartentagen. Die Kindergartenbesuchstage werden monatlich von der Leitung 
des Kindergartens dem Unternehmer und dem Gemeindeamt rechtzeitig, möglichst 
monatlich im vorhinein, bekanntgegeben. Der Unternehmer führt die Beförderung der 
Kindergartenkinder nach Vertragspunkt 2 durch und verpflichtet sich, die Fahrzeiten 
genau einzuhalten. 

5. 
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Der Unternehmer verpflichtet sich, den Transport der Kindergartenkinder im Rahmen 
seines Unternehmens durchzuführen; die Beauftragung eines Subunternehmers kann 
nur im Einvernehmen mit der Gemeinde erfolgen. 

 
 

6. 
 
Die Gemeinde bezahlt dem Unternehmer für die an Kindergartentagen anfallenden 
Beförderungsleistungen für die vereinbarte Vertragsdauer eine Vergütung nach den jeweils 
gültigen Richtlinien der O.Ö. Landesregierung. Die Vergütung erfolgt aufgrund der 
vorgelegten nachvollziehbaren Aufzeichnungen des Unternehmers und der 
Kindergartenbesuchstage monatlich im nachhinein innerhalb von 2 Wochen nach Vorlage der 
Aufzeichnungen durch den Unternehmer. Die Vergütung ist auf das Konto des Unternehmers 
bei der Volksbank Eferding, Konto Nr. 30017160000, zu überweisen. 
 

7.  
 
Der Unternehmer ist verpflichtet, der Gemeinde zu Unrecht erhaltene Vergütungen für 
Kindergartentransporte sogleich zurückzuerstatten. 
 
 

8.  
 

Der Unternehmer verpflichtet sich, der Gemeinde in die Berechnungsgrundlagen volle 
Einsicht zu gewähren und die entsprechenden Auskünfte zu erteilen. 
 

9.  
 
Die Gemeinde Aschach/Donau ist berechtigt, vom Vertrag mit sofortiger Wirkung 
zurückzutreten, wenn der Unternehmer trotz einer schriftlichen Aufforderung zur 
ordnungsgemäßen Vertragserfüllung seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht 
nachkommt.  
 

 

10.  
 
Der Unternehmer verpflichtet sich, die Einleitung eines Verfahrens auf Entziehung der 
Gewerbeberechtigung (Konzession) der Marktgemeinde Aschach/Donau jeweils 
unverzüglich zu melden. 
 
 

11.  
 
Als Kleinbusse dürfen nur geschlossene Personenkraftwagen oder Kombinationskraftwagen 
mit neun Sitzplätzen - einschließlich Fahrersitz - verwendet werden. Gemäß  106 Abs. 6 KFG. 
1967 dürfen hierbei nicht mehr als 7 Kinder und eine erwachsene Begleitperson befördert 
werden. Es darf in jedem Fall nur ein nach allen kraftfahrrechtlichen Bestimmungen 
geeignetes Transportfahrzeug verwendet werden. Beim Transport von Kindergartenkindern ist 
im Interesse ihrer Sicherheit unbedingt zu berücksichtigen, dass insbesondere die kleineren 
unter ihnen noch nicht fähig sind, sich im Gefahrenfall - auch wenn es sich etwa nur um eine 
Schnellbremsung des Kraftfahrzeuges handelt - richtig zu verhalten und sich vor 
Verletzungen im Fahrzeug zu schützen. 
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Der Unternehmer verpflichtet sich: 
 
a) die zu befördernden Kinder sind im Fahrzeug so aufzuteilen, dass die kleineren zwischen 

größeren sitzen, wobei die größeren auf die kleineren aufpassen sollen; 
 
b) falls etwa überwiegend viele kleinere Kinder zu befördern sind, sind die Prallwände 

(Rückwände der vorderen Sitzreihe) vor jenen Sitzreihen, in denen die kleineren unter-
gebracht werden, so auszustatten, dass sich die Kinder nicht hart anstoßen und verletzen 
können, wenn sie bei einer plötzlichen Geschwindigkeitsverminderung des Fahrzeuges 
(Schnellbremsung, Anstoß etc.) nach vorne geschleudert werden (Beispiel: Polsterung der 
Prallwände); 

 
c) der Kraftfahrzeuglenker ist zu verpflichten, beim Transport von Kindergartenkindern 

wesentlich langsamer zu fahren als bei anderen Fahrten, damit die auf die Kinder 
einwirkenden Kräfte (in Kurven, beim Bremsen, bei Ausweichmanövern etc.) so gering 
bleiben, dass auch unbeholfene Kinder nicht in Verletzungsgefahr kommen. 

 

12.  
 
Der Lenker von Kraftfahrzeugen zum Transport von Kindergartenkindern muss 
besonders vertrauenswürdig sein und einen sogenannten "Schülertransportausweis" (§ 
16 Abs. 1 der Betriebsordnung für den nichtlinienmäßigen Personenverkehr) besitzen. 
 
 

13.  
 
In jedem Fall müssen die maßgeblichen straßenverkehrs- und kraftfahrrechtlichen 
Bestimmungen genauestens eingehalten werden. 
 
 

14.  
 
Es ist unvertretbar, ein Kindergartenkind an einer Haltestelle alleine aussteigen zu 
lassen. Die Begleitperson muss das Kind bis zum Eintreffen der Eltern beaufsichtigen, 
sofern sie es nicht an eine geeignete Person an der Haltestelle überantworten kann, oder 
das Kind zum Kindergarten zurückbringen. In diesem Fall muss mit den Eltern 
vereinbart werden, wer in Ausnahmesituationen nach Ablauf der regulären 
Öffnungszeit des Kindergartens verständigt werden soll. 

 
 

15. 
 

Der Unternehmer hat eventuelle Unpünktlichkeiten der Kindergartenleitung oder der Eltern 
bei der Abholung der Kinder an den Abholorten der Gemeinde Aschach zu melden. 
 
 

16.  
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Der Unternehmer bestätigt ausdrücklich die Kenntnisnahme der im Vertragspunkt 1 
genannten Richtlinien der oö. Landesregierung über die Gewährung von 
Landesbeiträgen zum Transport von Kindergartenkindern. 
 
 

17.  
 
Dieser Vertrag tritt mit Genehmigung durch den Gemeinderat und nach beiderseitiger 
Unterfertigung in Kraft. Der Vertrag kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung 
einer Kündigungsfrist von einem Monat zu jedem Monatsletzten schriftlich gekündigt 
werden. Der Vertrag erlischt mit Ablauf des im Vertragspunkt 1 genannten Zeitraumes. 
Weiters erlischt der Vertrag, wenn der Unternehmer zur Ausübung des Gewerbes nicht 
mehr berechtigt ist oder über das Vermögen des Unternehmers ein Konkursverfahren 
eröffnet wird. 
 
 
 
 
Dieser Vertrag wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 04. Juli 2011 für ein Jahr 

genehmigt. Bei Veränderungen, die außerhalb der normalen Schwankungen liegen, ist der 

Gemeinderat zu informieren. Der Vertrag tritt mit 04. Juli 2011 in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
Der Unternehmer:                                                                      Für die Gemeinde: 

 

                                                               
Der Bürgermeister: 

 
 
 
 
                                                                                                      (Ing. Friedrich Knierzinger) 
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4. Verordnungen und Verträge 
4.1. Erlassung einer neuen Tourismusabgabenordnung – Beratung und 
Beschlussfassung. 
 
Bericht des Vorsitzenden: 
 
Aufgrund der OÖ Tourismusrechts-Novelle 2009  muss die derzeit geltende 
Verordnung über die Einhebung einer Tourismusabgabe abgeändert werden.  
Mit der OÖ Tourismusrechts-Novelle 2009 wurde eine gesetzliche Befugnis zur 
selbstständigen Überprüfung der Unterkunftsbetriebe durch Organe der 
Interessentenbeitragsstelle geschaffen. Damit sollen die Tourismusgemeinden bei 
ihrer Aufgabe, die Tourismusabgabe vollständig einzuheben, unterstützt werden.  
 
Der vorliegende Entwurf möge seitens des Gemeinderates genehmigt werden. 
 
Beratung: 
 
 
Antrag des Vorsitzenden: 
Der vorliegende Verordnungsentwurf möge genehmigt werden. 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
Hr. Lucan befindet sich bei der Abstimmung nicht im Raum. 
Alle übrigen Gemeinderäte stimmen mit einem Handzeichen dem Antrag zu. 
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Verordnung 
 
 
 

des Gemeinderates der Tourismusgemeinde Aschach an der Donau über die Einhebung 
einer Tourismusabgabe (Tourismusabgabeordnung) 

 
 
Auf Grund der §§ 1 Abs. 1, 2 Abs. 1, 3 Abs. 2, 4 Abs. 1 und 6 Abs. 2 des 
Oö. Tourismusabgabe-Gesetzes 1991, LGBl. Nr. 53/1991, zuletzt geändert durch das 
Landesgesetz LGBl. Nr. 94/2009, wird verordnet: 
 

§ 1 
Abgabenerhebung 

 
Zur Deckung des Aufwandes für die Tourismusförderung erhebt die Tourismusgemeinde eine 
Tourismusabgabe von allen Personen, die in der Gemeinde nicht den Hauptwohnsitz haben 
und in einer der nachstehenden Unterkünfte nächtigen: 

1. in einer Gästeunterkunft (§ 1 Z. 4 Oö. Tourismus-Gesetz 1990), 
2. in einer Ferienwohnung (§ 2 Abs. 4 Oö. Tourismusabgabe-Gesetz 1991) oder 

 
§ 2 

Höhe der Tourismusabgabe 
 
Die Höhe der Tourismusabgabe wird wie folgt festgelegt: 

1. für Personen vom vollendeten 6. bis zum vollendeten 15. Lebensjahr mit 0,15 
Euro; 

2. für Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr mit 0,50 Euro. 
 

§ 3 
Fälligkeit 

 (1) Die Abgabe für Nächtigungen in einer Gästeunterkunft wird mit der letzten 
abgabenpflichtigen Nächtigung fällig. 
 
 (2) Als Fälligkeit der von den Unterkunftgebern bzw. Unterkunftgeberinnen an die 
Tourismusgemeinde abzuführende Tourismusabgabe wird festgelegt: 
- der 15. des auf die Einhebung folgenden Monats. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt mit 1. August 2011 in Kraft. 
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5. Sitzungstermine für das 2 HJ 2011 
 
Gemeindevorstand 
 
5. 9. 2011 
24.10.2011 
28.11.2011 
  
Gemeinderat 
 
19. 9. 2011 
7. 11. 2011 
12.12.2011 
 
Die Termine werden vom Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
ENDE TOP 5 



 
Seite  

45

6. Bericht des Bürgermeisters 
 
 

- Antwortschreiben auf die Resolution bezüglich Fruchtgenussrecht „Via Donau“ 
Das Schreiben wird vom Vorsitzenden verlesen. 
- Das Institut Hartheim hat angefragt bezüglich Liegenschaften für die 

Errichtung einer neuen Wohngruppe in Aschach. 
Der Vorsitzende hat ihnen zwei mögliche Grundstücke gezeigt. Es geht dabei um 
die Liegenschaft Sturmayr und das alte Bauernhaus von Hrn. Fink. 
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6. Allfälliges 
 

- Fr. Dr. Wassermair: Im Herbst findet eine Umweltausschusssitzung mit dem 
Thema Energie statt.  
Am Fronleichnamstag war die ganze Grünauerstraße, wo jetzt Kurzparkzonen 
sind, zugeparkt und auch der Parkplatz vor der Ordination war voll. Die ganze 
Ziegeleistraße war leer. Es waren in der Ordination Notfälle und man hatte 
keinen Parkplatz. Sie bittet um eine Zusatztafel für das Halte- und Parkverbot 
in der Ziegeleistraße, dass am Wochenende und an Feiertagen das Halten 
und Parken erlaubt ist. 
Sie möchte nochmals die Verkehrsinsel bei der Brücke ansprechen. Sie weiß 
noch immer nicht, wer dafür verantwortlich ist. Sie ärgert sich jedes Mal, wenn 
sie die Insel sieht. Sie gibt nochmals zu bedenken, ob man nicht zumindest 
runde Steine oder Buchsbäume hineingibt. 
Sie möchte gerne wissen, wie viel ein Inserat in der Gemeindezeitung kostet 
für ein Fest von einer Partei. Die ÖVP hatte eine Einladung zum 
Abelstraßenfest geschaltet. Sie ist jetzt nicht total beleidigt, dass z.B. die 
Fotos vom Tag der Sonne vergessen wurden, aber eine Gemeindezeitung ist 
eine Gemeindezeitung und es gehört darin keine Parteiwerbung oder 
Sonstiges. Dafür gibt es die ÖVP Zeitung. Sie möchte wissen, wie viel die 
ÖVP dafür bezahlt hat, denn nächstes Mal zahlt sie dann auch was. 
Hr. Weichselbaumer: Sie haben gar nichts bezahlt. Es war im vorigen Jahr 
auch drinnen und keiner hat etwas gesagt. Er hat mit Hrn. Grünseis 
gesprochen und da Platz war, kam die Einladung hinein. In Zukunft wird man 
so was unterlassen.  
Fr. Dr. Wassermair: Parteiwerbung gehört nicht in die Gemeindezeitung. 
Hr. Weichselbaumer: Das war eine Einladung zu einem Fest und keine 
Parteiwerbung.  
Fr. Dr. Wassermair: Es war eindeutig eine ÖVP Veranstaltung. Am selben Tag 
war von der SPÖ eine Jugendveranstaltung am Schopperplatz, da stand 
nichts in der Gemeindezeitung. Es sollte keine Parteiwerbung in der 
Gemeindezeitung stehen. 
Vorsitzender: Dann macht eben eine Verordnung und dann zahlt jeder dafür. 
Dann muss aber auch jeder Verein, der eine Parteizugehörigkeit aufweist, 
bezahlen. 
Hr. Weichselbaumer: Man wird als Begründung angeben, da Fr. Dr. 
Wassermair sonst nichts eingefallen ist, hat sie sich an dem aufgehängt.  

- Vizebgm. Ing. Erlinger: Heute findet in Hartkirchen eine 
Informationsveranstaltung zur Schülerbetreuung statt, da Hartkirchen der 
Meinung ist, dass die Nachmittagsbetreuung nicht funktioniert. Das Hilfswerk 
überlegt, ob das Personal für die Nachmittagsbetreuung weiter gestellt wird, 
da man laufend der Kritik der Eltern ausgesetzt ist. Er bittet inständig darum, 
dass es hier eine Willensbekundung gibt, dass wir diese 
Nachmittagsbetreuung haben wollen. Es sollte auch so sein, dass man 
passende Räume in der Schule findet, denn es kann nicht sein, das die 
Räumlichkeiten nicht passen. Die Kinder sollten nicht quer durch die Schule 
laufen müssen, dies war einer der Kritikpunkte, der Stundenplan sollte so 
abgestimmt werden, dass sie nicht am Gang anfangen müssen zum 
Hausaufgaben machen, weil die Klasse noch besetzt ist. Diese Sachen sind 
unsere Zukunft.  
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- Vizebgm. Achleitner: Er unterschreibt dies. Die Betreuung läuft nicht gut und 
richtig. Das Personal stellt das Hilfswerk. Für die Rahmenbedingungen, wie 
die Räumlichkeiten ist die Gemeinde zuständig. Als feststand, dass 
Hartkirchner mit dem Bus zur Betreuung kommen, wusste er, dass dies nicht 
funktionieren wird. Dies hat sich erledigt, da diese nicht mehr kommen, aber 
für unsere Kinder braucht man eine qualitative, vom Personal und von den 
Räumlichkeiten gut ausgestattete Nachmittagsbetreuung. Wenn man 2 
Räume hat, die in verschiedenen Stockwerken liegen, kann es nicht 
funktionieren. Die Bereitschaft der Hauptschule war immer da, es wurden 2 
Räume zur Verfügung gestellt, obwohl sie eben auf 2 verschiedenen 
Stockwerken liegen. Man hat sich jetzt auf eine Lösung geeinigt und er hofft, 
dass es funktioniert. 

 
Die Dreifaltigkeitssäule wird restauriert. Der Doste Verein kümmert sich um die 
Finanzierung und Hr. Dr. Golker teilte mit, dass die noch nicht fix ist. Könnte 
man ihm nicht mitteilen, dass er sich auch an den Tourismusverband wendet. 
Es hat im weitesten Sinn auch mit dem Tourismus zu tun. 
 
Hr. DI Holl hat ihn vor einiger Zeit angesprochen, dass es möglich wäre, beim 
Land um eine Subvention für die Stelen anzusuchen. Dies müsste 
anscheinend heuer noch beantragt werden. 
Hr. Weichselbaumer: Er hat ihm dies mitgeteilt und weiters sagte er auch, 
dass er sich darum kümmern wird und beim Land um Förderung ansuchen 
wird. Dieses Geld würde der Gemeinde zustehen. Er ist mit ihm so verblieben, 
dass wenn es etwas gibt, das Geld für weitere Stelen verwendet wird. Er hat 
jedoch seither nichts von ihm gehört. 

- Hr. Hosiner: Der Spielplatz gegenüber dem Haus Gruber in der 
Ritzbergerstraße, ist sehr marode.  
AL Rathmayr: Diese wurden gerade überprüft und falls Mängel sind, werden 
diese behoben. 

- Hr. Straßl: Man sollte sich auch über die Schulsportanlage Gedanken machen, 
bezüglich einer Einzäunung, die dauerhaft ist. 

- Fr. Schnell: Die Container beim Gaisbauer gehen schon wieder über, es wird 
alles daneben geschmissen. Man sollte nachfragen, ob die Container nicht 
öfter geleert werden können, oder man räumt sie weg. 

- Hr. Minixhofer: Bei der Grünsammelstelle im Bauhof liegen Säcke mit Plastik- 
und normalem Müll. 
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